
macht worden wären. Nein, das ist nicht 
der Fall. Das haben auch die Berichts
wahlversammlungen gezeigt. Aber die 
Beschlüsse stehen nicht genügend im Mit
telpunkt! Sie bilden nicht den Ausgangs
punkt der Parteiarbeit, von dem alle an
deren Aufgaben abgeleitet werden. Am 
besten läßt sich dieser Mangel an der 
Entschließung nachweisen, also an dem 
Dokument, das für lange Zeit die Grund
lage der Parteiarbeit bilden soll. Nehmen 
wir als Beispiel den Entschließungs
entwurf der Oberschule Unterbreizbach 
(Kreis Bad Salzungen).

Ein gegenwärtig wichtiger Beschluß auf 
dem Gebiet der Volksbildung ist der „Ge
meinsame Beschluß des Politbüros des 
ZK der SED und des Ministerrates der 
DDR über die Grundsätze der weiteren 
Systematisierung des polytechnischen Un
terrichts, der schrittweisen Einführung 
der beruflichen Grundausbildung und der 
Entwicklung von Spezialschulen und 
-klassen“ vom 3. Juli 1963. Dieser Be
schluß hätte also im Mittelpunkt stehen 
müssen. Bei den Genossen in Unterbreiz
bach steht er an 12. Stelle (von 14 Punk
ten). Dort heißt es: „Damit der Beschluß 
des ZK vom 3. 7. 1963 über die Verbesse
rung des polytechnischen Unterrichts 
auch an unserer Schule voll und ganz ver
wirklicht wird, ist es notwendig, die 
ganze Kraft der Partei auf die Schaffung 
der Voraussetzung für die Arbeit nach 
dem neuen Lehrplan für die polytechni
schen Fächer zu konzentrieren. Als 
Schwerpunkt sind anzusehen: Ausbau der 
Hausmeisterwohnung; Fertigstellung des 
polytechnischen Kabinetts; Umbau, Aus
bau und Einrichtung der Werkräume.“ 
Termin 20. 8. 1964. Verantwortlich: Schul
leitung und Parteiorganisation. Kontrolle: 
Parteiorganisation. (Wir sehen jetzt davon 
ab, uns mit der Zuständigkeit der jewei
ligen Verantwortung auseinanderzuset
zen.)

Wir bestätigen: Dieser 12. Punkt um
faßt ein ganzes Programm; dieses durch
zuführen, verlangt von den Genossen 
und Kollegen viel Kraft, Initiative und 
Einsatzbereitschaft. WTie steht es aber 
nun mit den anderen 13 Aufgaben, die 
sich die Genossen gestellt haben? Stehen

sie in einem Zusammenhang mit dem Be
schluß vom 3. Juli 1963? Oder mit den Be
schlüssen über den Mathematikunter
richt (der analog auf die anderen Fächer 
angewendet werden soll) und über die 
staatsbürgerliche Erziehung? Das ist nicht 
der Fall. Im Punkt 3 heißt es zum Bei
spiel: „Der Inhalt der Sitzungen des 
Pädagogischen Rates muß verbessert wer
den; er darf nicht nur organisatorischen 
Charakter tragen, sondern muß der ideo
logischen; politischen und fachlichen Wei
terbildung dienen.“ Wäre es aber nicht 
richtiger gewesen, dem Schulleiter einige 
grundsätzliche Themen zur Klärung von 
politisch-ökonomischen und pädagogi
schen Fragen aus dem Polytechnik
beschluß für den Pädagogischen Rat zu 
empfehlen? Denn die vorrangige Aufgabe 
der Schulparteiorganisation ist es doch, 
dafür zu sorgen, daß die politisch-ökono
mische Bedeutung der Beschlüsse (in Ver
bindung mit der Auswertung des 5. Ple
nums!) von allen Lehrern und Erziehern 
verstanden wird. Auch von den Schülern, 
Eltern und von der Bevölkerung des Ortes! 
Doch auch bei den anderen Punkten (Ar
beit mit den Eltern usw.) wird keinerlei 
Bezug genommen auf den Beschluß vom 
3. Juli 1963, der doch so außerordentlich 
bedeutsame Fragen wie die Berufsbera
tung, Berufsvorbereitung usw. aufwirft. 
Wie unkonzentriert die Genossen den Be
schluß erfaßt oder erläutert bekommen 
haben, zeigt auch der 11. Punkt zur „all- 
seitigen Weiterbildung der Genossen und 
Kollegen“. Dort wird vorgeschlagen, 
„einmal (!) einen Lektor vom ,Kalikom
binat Werra4 einzuladen, der uns mit 
den ökonomischen Problemen vertraut 
macht.“

Diese etwas ausführliche Darstellung 
war notwendig, um zu demonstrieren, wo 
die Schwächen in der Arbeit mit den Be
schlüssen und somit in der Führungstätig
keit der Grundorganisation beginnen. Es 
fehlt die Konzentrierung der Einzelauf
gaben auf die Erfüllung der Partei
beschlüsse! Um einen Beschluß an der 
Schule verwirklichen zu können, müssen 
alle Seiten (Pädagogischer Rat, Gewerk
schaftsgruppe der Lehrer, Jugendorgani
sationen, Elternbeirat, Patenbetrieb, Rat 
der Stadt/Gemeinde und die Bevölkerung
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